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lung der Gelegenheits⸗ und Gewohnheits⸗Sünder und der Rück
älligen Gehört alſo der Onaniſt 3u einer dieſer Klaſſen und das
iſt gewöhnlich der Fall ſo muß der Beichtvater ſich über R  Neue
und Vorſatz bezüglich dieſer ſpeziellen Uunde vergewiſſern. Damit
wollen wir nicht leugnen, eS könne einzelne Fälle geben, un denen
der Beichtvater moraliſch er iſt ber die Dispoſition des Pöni
enten, aber ürchtet, durch Anführung dieſes ſpeziellen alles, den
jener als eine ſchwere Verſündigung nicht erkannt, den wirklich vor
handenen guten Vorſatz 3u erſchüttern und zweifelhaft 3u machen.
Da ird ihm die Klugheit raten, nicht durch Spezialiſierung dem
Armen, noch ſchwachen Sünder Verſuchungen bereiten.

Natürlich darf der öniten nicht durch den Beichtvater zu
der falſchen Meinung verleitet werden, es ſei keine oder wenigſtens
keine Sünde

Oft will C5 uns ſcheinen, als enn etwas mehr Vertrauen
und apoſtoliſcher reimut, mit dem wir für das Geſetz Gottes ein  2
reten, auch in dieſem Punkte großen en bringen würde.

E en wir nichts auflegen, vas nicht ſichere EL.  ich  E
tung iſt; aber ſich bei evidenter Verletzung des Gebotes Gottes
herumdrücken und gleichſam den Schein erwecken, als änge die
Entſcheidung von Menſchen ab, lähmt die Kraft des Ste  ertreter
Gottes und erſtört bei den Pönitenten die übernatürliche Auffaſſung

Leider Aben Dir nuLr zu oft auch Aerzte unſern Gegnern,
die durch thren ärztlichen Rat die Sache übermäßig erſchweren. Dann
agen wir: handelt ſich Uum Gottes Gebot; 9e die Beobach⸗
tung desſelben iſt recht Er und opfervoll In dieſem Falle, aber
Gott verſpricht auch eine Gnade und einen Himmel.“ Kurz Suaviter
In modo Ortiter IN Te

Stentrup.Valkenberg.
(Dispensatio matrimonii Ati — COonSuum-

mati Guſtav, elnn itwer, 42 ahre alt, veröffentlichte in den
Zeitungen ſeine Abſicht ſich nochmals zu verehelichen. n nach
wenigen agen bot ſich eine gewiſſe Maria als Braut und wurde
auch von Guſtav akzeptiert. Die Trauung fand in der Kirche nach
Erfüllung aller kirchlichen Vorſchriften Maria verweigerte aber
threm Manne beſtändig das obitum COnjugale, 10 lief ihm davon
und kehrte nicht mehr zurück Guſtav reichte (Shald beim bürgerlichen
Gerichte age ein, die auch Im günſtigen Sinne erledigt wurde;
dann wandte eL ſich den Biſchof mit der dispensatio
matrimonii rati noll consummati. Es handelte ſich darum, iſt
die Ehe wirklich nicht konſummiert, ſind hinreichende runde für
Diſpens vorhanden?

Maria war eine öffentliche Dirne, die Guſtav nur deshalb
heiraten wollte, amit ihr lediges Kind verſorgt würde; ſie war ferner
entſchloſſen, ihr ausgelaſſenes Leben fortzuführen. Guſtav, ſo beſtätigten
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alle Zeugen, war ein ehrbarer, ſer,

3

—

relig wahrheitsliebender Mann,
deſſen Ausſagen nicht gezweifelt werden könne. Der Arme Ehe

mann 0 ſeinem Freunde Leopold, der auch als euge vorgerufen
wurde und ganz mit Guſtav übereinſtimmend ausſagte, die
Ehetragödie anbertrau Einige andere Perſonen hatten ebenſa von
der unglücklichen Heirat gehört und dem entſprechend ausgeſagt.

Das biſchöfliche Ordinariat ſchickte das Eſu und die Zeugen  2  ·
ausſagen die ONC Trid Rom ordnete, dem defensor
matrimonii ufolge, noch weiteres Zeugenverhör an; möglich
ſollten auch Verwandte der Maria vorgeladen werden; ferner ſei zu
unterſuchen, ob nicht diesbezügliche Usſagen ſchon vor Einreichung
des Dispensgeſuches gemacht worden ſeien. Alle Neuvorgeladenen
beſtätigten einſtimmig, die eleute hätten 8 erklärt, ſie hättennie das ebitum Conjugale geleiſtet; Guſtay ſei eln Mann, dem
bedingt Glauben beizumeſſen ſei Auf dieſe Usſagen hin befürwortetedie Trid anlt 17 Auguſt 1901 die dispensatio matrimonii
rati, umſo mehr, als an eln künftiges Zuſammenleben der eleute
unmögli gedacht werden konnte Guſtav mu gegen eine
Perſon, wie Maria, den höchſten Widerwillen aben; aber auch
Maria erklärte, „lieber auf Eiſenbahnſchienen den Tod zu ſuchen, als
nochmals zu threm Manne 3u ehen“

St Florian 0 Pachinger.
Giltig abſo

ter Ein Jurisdiktionsfall

aus dem Regularrechte ger, eln Ordensmann, hat das
Unglück gehabt, einen chweren Fall 3u tun, und iſt überdies die
begangene Uunde Iun ſeinem Orden reſerviert. ierüber auf' tiefſte
beſchämt, kann EL ſich nicht entſchließen, eine Uunde weder einem
gewöhnlichen Beichtvater noch einem anderen ſeines Ordens zu
bekennen, obgleich EL nach den Konſtitutionen des Ordens iezu
gehalten QTe Er begibt ſich deshalb zu einem Weltprieſter, 3 dem
eu- ſeines ehrwürdigen Alters ein beſonderes Utrauen gefaßt
hat, und wird abſolviert. Später jedo wird CTL oft von rupeln
und engſten equält, ob ſeine Beichte beim auswärtigen onfeſ⸗
ſarius wohl auch giltig war

ragt ſich nun! iht ES Fälle, in welchen ein Ordens—
mann, auch einem rieſter, der nicht ſeinem rden angehört, beichten
kann? Wenn 14, kann dann eln ſolcher Beichtvater auch von den
Ordensreſervaten abſolvieren? ind endlich die Zweifel des

ger begründet oder ni 12
Obwohl nach den Konſtitutionen der Päpſte die (exempten)

Regularen Iim allgemeinen keinem anderen als thren Obern bezw
den von ihnen bevollmächtigten Prieſtern esſelben Ordens beichten
dürfen, ſo kann * doch mſtände geben, in denen enn Ordensmann
auch einem auswärtigen Prieſter, ſei dieſer nun egulare eines
anderen Ordens oder Weltprieſter, ſeine Beichte ablegen kann.


